
Diese Informationen sind gültig ab 1. Septem-
ber  2009  gemäß  der  Satzung  der  Landes-
hauptstadt Dresden über die Erhebung von El-
ternbeiträgen  für  die  Betreuung  in  Kinderta-
geseinrichtungen und in Kindertagespflege (El-
ternbeitragssatzung  Kindertageseinrichtungen 
und Kindertagespflege) vom 29. Juni 2006, zu-
letzt geändert am 12. Februar 2009.

 Hort

Monatliche  Beiträge  für  die  Betreuung  von 
Hortkindern, und Kindern, die Integrationshor-
te besuchen.

Verheiratete / Lebensgemeinschaft

1. Zähl-
kind
(100 v. H.)

2. Zähl-
kind
(60 v. H.)

weitere Kin-
der

Betreuung täglich im Nachmittags-
hort 
(bis zu 5 Stunden)
64,31 Euro 38,59 Euro beitragsfrei
Betreuung im Früh- und Nachmit-
tagshort 
(1 Stunde + 5 Stunden)
77,17 Euro 46,30 Euro beitragsfrei
Betreuung im Nachmittagshort mit 
Mehrbetreuung
85,75 Euro 51,45 Euro beitragsfrei
Betreuung im Früh- und Nachmit-
tagshort mit Mehrbetreuung
98,61 Euro 59,17 Euro beitragsfrei
Betreuung im Frühhort
12,86 Euro 12,86 Euro 12,86 Euro

Allein Erziehende

1. Zähl-
kind
(90 v. H.)

2. Zähl-
kind
(50 v. H.)

weitere Kin-
der

Betreuung täglich im Nachmittags-
hort 
(bis zu 5 Stunden)
57,88 Euro 32,16 Euro beitragsfrei
Betreuung im Früh- und Nachmit-
tagshort 
(1 Stunde + 5 Stunden)
69,45 Euro 38,59 Euro beitragsfrei
Betreuung im Nachmittagshort mit 
Mehrbetreuung
77,18 Euro 42,88 Euro beitragsfrei

Betreuung im Früh- und Nachmit-
tagshort 
mit Mehrbetreuung
88,75 Euro 49,31 Euro beitragsfrei
Betreuung im Frühhort
11,57 Euro 11,57 Euro 11,57 Euro

 Gastkinder

Hortkinder Tagessatz
Nachmittagshort 10,21 Euro
Früh- und Nachmittagshort 12,25 Euro
Nachmittagshort und Mehr-
betreuung 12,25 Euro
Früh- und Nachmittagshort 
und Mehrbetreuung 14,29 Euro

 Sonstige Gebühren 

Mehrbetreuung innerhalb der 
Öffnungszeiten  pro  Tag  und 
Betreuungszeitstufe  sowie  in 
der  ersten  Stunde  nach  Öff-
nungszeit 5,00 Euro

Mehrbetreuung für  Hortkin-
der  in  den  Ferien  und  an 
schulfreien Tagen pro Tag 5,00 Euro

Mehrbetreuung für Kinder, die 
1 Stunde nach der festgeleg-
ten  Öffnungszeit  noch  nicht 
abgeholt worden sind

25,00 
Euro

Landeshauptstadt
Dresden

Elternbeiträge 
Kindertagesein-
richtungen
und Kindertagespflege



 Ermäßigung oder Erlass

Wirtschaftlich  schwache  Familien  oder  allein 
erziehende Eltern können unter Nachweis ih-
rer wirtschaftlichen Verhältnisse eine Ermäßi-
gung bzw. einen Erlass des Elternbeitrages be-
antragen. Die Bewilligung ist immer eine Ein-
zelfallentscheidung, welche die jeweilige kon-
krete  Einkommenssituation  und  besonderen 
Lebensumstände berücksichtigt. Für die Bean-
tragung empfiehlt sich daher eine persönliche 
Vorsprache in der Beitragsstelle.

Beitragsstelle
Dr.-Külz-Ring 19, 01067 Dresden, Erdgeschoss
Telefon (03 51) 488 50 80

Information und Beratung
Informationen  zu  Elternbeiträgen,  Beitrags- 
und  Essengeldermäßigungen sowie zur  Wahl 
einer Kindertageseinrichtung erteilt die Bera-
tungsstelle  des Eigenbetriebes  Kindertages-
einrichtungen.

Beratungs- und Vermittlungsstelle
Dr.-Külz-Ring 19
01067 Dresden
Erdgeschoss, Zimmer E/128
Telefon (03 51) 488 50 55

Sprechzeiten
Mo    8 – 12 Uhr
Di     8 – 12 Uhr und 14 – 18 Uhr
Mi geschlossen
Do    8 – 12 Uhr und 14 – 18 Uhr 
Fr 8 – 12 Uhr


